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RS OGH 1954/2/24 1Ob895/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1954

Norm

ABGB §1114

ZPO §567

Rechtssatz

Die vorläu7ge Übergabe des Pachtgegenstandes bei gleichzeitiger Zahlung eines vorläu7gen Pachtzinses unter dem

von Jahr zu Jahr formell verlängerten ausdrücklichen Vorbehalt eines endgültigen Vertragsabschlusses scha:t keinen

Vertrag auf unbestimmte Zeit, sondern auf bestimmte Dauer.
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